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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1990

Norm

ABGB §581

Rechtssatz

Voraussetzung der Anwendung der besonderen Formerfordernisse des § 581 ABGB ist der vom Beklagten zu

erbringende Nachweis, daß der Erblasser zur Zeit der Errichtung der letztwilligen Anordnung außerstande war, zu

lesen, und zwar unabhängig vom Grund der Leseunfähigkeit.
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